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RS OGH 1992/9/29 4Ob24/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.09.1992

Norm

EPÜ BGBl 1979/350 allg

JN §28

JN §99 Abs2

PatG 1970 §162

Rechtssatz

Ermöglichen bloß einheitliche internationale Verfahrensvorschriften den Erwerb eines Patentrechtes in verschiedenen

Vertragsstaaten durch eine Anmeldung in Österreich, dann fehlt es an einer ausreichenden Inlandsbeziehung für die

Geltendmachung von Ansprüchen aus nicht Österreich betre;enden europäischen Patentanmeldungen gegen

ausländische Patentanmelder.
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